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Republik Osterreich 
DER BUNDESKANZLER 

Zlj ·1J-oJ.... /5. 
Präs. ii.m .•• _ .. ~~"fetlLtLl 

Zl. 100 936-PrliI!70 
Parlamentarische Anfrage Nro1505/J 
an den Bundeskanzler, betr" Pro-
test der Arbeitsgemeinschaft der 
~~Z-Verbände und Widerstandskäm.pfer 
Osterreichs, gegen die Benachtei-
ligung des Widerstandskämpfers 
DDDr 0 Kar 1 RÖSSEL-NT ... I\JDAN 

An 

Herrn Präsidenten des Nationalrates DroAlfred WillLETA 

1010 Wie n 

. Die Abgeordneten zum Nationalrat DDr.PITTERlvIANN und 

Genossen haben am 11.Dezember 1969 unter der Nr.1505/J 
an mich eine Anfrage betreffend Protest der Arbeitsge­
meinschaft der KZ-Verbände und Widerstandskämpfer Öster­
reichs, gegen die Benachteiligung des Widerstandskämp­
fers DDDr. Karl RÖSSEIJ-M.A.JD.A.N, gerichtet, welche folgen­
den Wortlaut hat: 

"Die Arbeitsgemeinschaft der KZ-Verbände und Wider­
standskämpfer Österreichs hat den Klub der sozialisti­
schen Abgeordneten und Bundesräte von der nachstehenden 
Eingabe an den Generalintendanten der Österreichischen 
Rundfunk Ges.rn.beR., Herrn Gerd Bacher, in Kenntnis ge­

setzt: 

'Sehr geehrter Herr Generalintendant! 

Die Arbeitsgemeinschaft der KZ-Verbände und Widerstands­
kämpfer Österreichs hat von der Entfernung unseres Kamera­
den DDDr. Rössel-Majdan als Leiter des Kurzwellendienstes 
des ORF Kenntnis erhalten. 
Herr DDDr. Rössel-Majdan ist als aufrechter Österreicher 
unter Hitler wegen seiner österreichischen Gesinnung und 
seiner Betätigung hiefür verurteilt worden, 54 Monate in 

. / . 

1510/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



- 2 -

Haft gewesen und konnte sich nur durch eine Flucht,vor 
dem sicheren Tode retteno Sein Bruder wurde im KZ er­
m~t und auch sein Vater war wegen seiner österreichi­
schen Gesinnung in'der Hitler-Zeit in Hafto 
Unser K.amerad DDDroRössel-Majdan ist seit Jahren wegen 
seiner Gesinnung bekannt und hat diese auch in seiner 
Tätigkeit zum Ausdruck gebracht 0 Deswegen w~rde er auch 
in das Kuratörium des Dokumentationsarchivs des öster­
reichischen Widerstandes auszeichnungsweise aufgenommen. 
Wenn er nun in diesen Tagen von 1hnen 9 Herr Generalinten­
dant, von seinem Arbeitsplatz als Leiter des Kurzwellen­
dienstes, den er zur Z~friedenheit der demokratischen Öf­
fentlich..1{ei t im 1n- und Ausland ausgefüllt hat?· entfernt 
wurde, sQ erblicken wir, die Opfer des politischen Frei­
heitskampfes geßen Hitler, darin nicht nur eine Diskrimi­
nierung des aufrechten Österreichers DDDro Rössel-Majdan, 
sondern darüber hinaus auch eine Schädigung des österrei­
chischen Ansehens als demokratischen und neutralen Staates o 

Wir geben mit aller Leidenschaft der Iv1einungAusdruck~ daß 
eine unter Hitler übliche Verfolgung von aufrechten Öster­
reichern nicht im Jahre 1969 beim ORF fortgesetzt werden 
darf 0 

Wir nehmen an, daß sich diese Tatsachen Ihrer Kenntnis ent­
zogen haoen und geben der Hoffnung Ausdruck, daß Sie Ihre 
Entscheidung in der Sache DDDroRössel-Majdan rückgängig 
machen werden .•• 0' 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 
Herrn Bundeskanzler die nachstehenden 

10) Sind Sie, als Hauptgesellschafter (ler Österreichischen 
Rundfunk GesoIDob.,Ho, bereit, den Aufsichtsrat dieser 
Gesellschaft auf diese Beschvlo'erde aufmerksam zu machen 
und diesen zu einer Stellu.ngnahme aufzufordern? 

'<t\ 
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2.) Sind Sie, laut §.7b) des Runclfunl\:gesetzes, bereit, 
eine Zntscheidung über Maßnahmen zur überprüfung und 
Übe~wachung des Unternehmens in der Richtung zu tr.ef­
fen, daß die I":laßregelung eines verdienten Freiheits­
kL~.mpfers für die Republik- Österreich zurückgenommen 
wird?" 

Ich beehre mich~ diese Anfrage wie folgt zu beantwor­
ten, wobei ich der besseren Übersicht wegen die Fragen den 
.Antworten nochmals voranstelleo 

Frage 1: Sind Sie, als Hauptgesellschafter der Österreichi­
schen Rundfu~~ Ges.rooboHo, bereit, den Aufsichts­
rat dieser Gesellschaft .auf diese Beschwerde auf­
merksrun zu machen und diesen zu einer Stellung­
nahme aufzufordern? 

Antwort: Vorerst muß ich klarstellen, daß nicht der Bun­
deskanzler Hauptgesellschafter der Österreichi­
schen Rundfunk Gesom.boR. ist, sondern der Bund, 
und daß gemäß § 6 Abs o 1 des Rundfunkgesetzes, 
BGBl.:Nr o 195/66, die dem Bund als Gesellschafter 

zustehenden Rechte von der Bundesregierung auszu­
üben sind o Der .dundeskanzler allein ist somi.t kein 
Organ der Rundfunkgesellschaft , kann daher auch. 
z.B. denA.ufsichtsrat zu :'ceinerlei h:aßnahmen auf­

forderno 

. Die der Anfrage zugrundeliegende Beschwerde 'Nurde 
mir in meiner T:!'unktion als Bundeskanzler von der 
Arbei tC-5gemeinsch.aft der KZ-Verbähde und Wider­
standskämpfer Österreichs am 4 0 Dezember 1969 in 
:F'orm einer :b'otokopie übermittelt, wobei die Ar­
beitsgemeinschaft in dem dazugeh6rigen Begleit­
sch!.'eiben zum Ausdruck brachte, daß sie damit 
meine Aufmerksamkeit auf die in diesem Schreiben 
er\vähnten Tatsachen lenken möchte .. leb. l{iel t es 
damals für nicht notwendig, den AUfsich~srat von 
dieser mir so bekanntgewordenen BeschweJde in 

I 
Kenntnis zu setzen, da aus dem Beschwerdeschreiben 
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Krage 2: 

Antwort: 
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eindeutig ·zu erkennen war, daß Abschriften da­
von u"a., Oh.l'ledies auch sämtli chen Mitgliedern 
des Aufsichtsrates zugegangen sindo 

Inzwischen \~de den Aufsichtsratsmitgliedern 
wie mir bekannt vmrde - vom Generalintendanten 
selbst seine Antwort auf dieses Protestschreiben 
bekanntgegeben , sodaB die [atglieder des Auf­
sichtsrates auch auf diesem ';'Jege nocbJnals von der 
Beschwerde und deren Beantwortung Kenntnis er­
langten .. 

Unter diesen Umständen sehe ich daher keine Ver­
anlassung, den Aufsichtsrat der Rundfunkgesell­
schaft auf diese Beschwerde aufmerksam zu macheno 

Sind S:ie, laut § 7b) des Rundfun1{:gesetzes , bereit, 
eine EntSCheidung über 1:~aßnahillen zur ~berprüfung 
und überwachung des Unternehmens in del" Richtung 
zu treffen, da.ß die Maßregelung eines verdienten 
Freiheitskämpfers für die Republik Österreich 
zurückgenommen wird? 

Für den Fall~ daß die Angelegenheit nicht ohnedies 
schon vom Aufsichtsrat geklärt ist und soferne mich 
der Gesellschafter Bund hiezu ermächtigt, werde ich 
den Fragenkomplex DDDroRössel-Majdan beim nächsten 
Zusammentreten der Gesellschafter zur Sprache brin­
gen. Ob und welche Beschlüsse die Gesellschafter 
fassen werden, kann heute noch nicht gesagt werden. 
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